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129. Anderung des Flachennutzungsplanes fiir den Teilbereich St.
Lorenz-Briucke / ehemaliger Guterbahnhof -

abschlieBender Beschluss

Bebauungsplan 03.50.00 - St. Lorenz-Briicke / ehemaliger Guter-
bahnhof - Satzungsbeschluss

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

03.05.2021 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

11.05.2021  Ausschuss fur Umwelt, Sicherheit und Offentlich zur Vorberatung
Ordnung

17.05.2021 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung

18.05.2021 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung

20.05.2021 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1.

Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 129. Anderung
des Flachennutzungsplanes und zum Entwurf des Bebauungsplanes 03.50.00 — St. Lo-
renz-Briicke / ehemaliger Glterbahnhof — abgegebenen Stellungnahmen der Offentlich-
keit, der Behdrden und der sonstigen Trager offentlichen Belange hat die Burgerschaft
der Hansestadt Lubeck gepruft und in die Abwagung eingestellt. Gleiches gilt fur die
Stellungnahmen aus vorangehenden Beteiligungsverfahren nach den §§ 3 und 4
BauGB, soweit sie flr die Abwagungsentscheidung zu den Bauleitplanen noch von Be-
lang sind.

Der Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgefiihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Griinde in Kenntnis
Zu setzen.

Die 129. Anderung des Flachennutzungsplanes wird in der vorliegenden Fassung (Anla-

ge 2) beschlossen.
Die zugehdrige Begriindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 3) gebilligt.
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Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Anderung des Flachen-
nutzungsplanes dem Ministerium fir Inneres, landliche Raume, Integration und Gleich-
stellung des Landes Schleswig-Holstein gemall § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung
vorzulegen.

Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird der
Bebauungsplan 03.50.00 — St. Lorenz-Bricke / ehemaliger Guterbahnhof — in der vorlie-
genden Fassung (Anlage 4) als Satzung beschlossen.

Die zugehdrige Begrindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 7) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Erteilung der Genehmi-
gung der 129. Anderung des Flachennutzungsplanes gemaR § 6 Abs. 5 BauGB sowie
den Beschluss des Bebauungsplanes durch die Blrgerschaft gemafl § 10 Abs. 3 BauGB

ortsublich bekannt zu machen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen

Ergebnis

1.201 Haushalt und Steuerung

keine Bedenken

2.530 Gesundheitsamt

keine Bedenken

2.280 Wirtschaft und Liegenschaften

keine Bedenken

3.370 Feuerwehr

keine Bedenken

3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

keine grundsatzlichen Bedenken (zur Be-
handlung der Stellungnahme siehe Anlage

1)

3.700 Entsorgungsbetriebe

keine grundsatzlichen Bedenken (Anlage

1)

4.041 Fachbereichsdienste Fachbereich 4

Forderungen formuliert (Anlage 1)

4.401 Schule und Sport

keine Bedenken

5.660 Stadtgrin und Verkehr

keine grundsatzlichen Bedenken (Anlage

1)

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Die MalRinahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja
Nein- Begriindung:

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen
der Offentlichkeitsbeteiligungen nach § 3
BauGB beteiligt. Eine dartUber hinausge-
hende besondere Beteiligung geman § 47 f
GO wurde dabei nicht durchgefihrt, da die
Belange von Kindern und Jugendlichen
durch die Bauleitplane nicht in besonderem
MalRe berlihrt werden.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

BauGB

Ja (Anlage 1)
Nein (zu den mittelbaren finanziellen Aus-

Seite: 2/3




[ | wirkungen siehe Pkt. 9.2 der Begriindung)

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein

X | Ja — Begrundung:

Die Auswirkungen der Umsetzung der Pla-
nung auf das Klima sowie vorgesehene
MalRnahmen zum Klimaschutz werden in
der Begriindung zum B-Plan dargelegt (sie-
he Umweltbericht, Kap. 6.5.1).

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:
Siehe Anlagen 3 und 7

Anlagen:

1 Prif- und Abwagungsbericht zu den im Rahmen der durchgefiihrten Beteiligungsverfahren
eingegangenen Stellungnahmen

2 129. Anderung des Flachennutzungsplanes, Fassung zum abschlieBenden Beschluss (ein-
schliel3lich Ausschnitt aus dem geltenden Flachennutzungsplan)

3 Begriindung zur 129. Anderung des Flachennutzungsplanes, Fassung zum abschlieBenden
Beschluss

Bebauungsplan 03.50.00, Fassung zum Satzungsbeschluss (Planoriginal)
Teil A - Planzeichnung mit Legende (DIN-A3-Druckfassung)

Teil B - Text (DIN-A4-Druckfassung)

Begrindung zum Bebauungsplan 03.50.00, Fassung zum Satzungsbeschluss

N o oA~

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 3/3



	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

